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Bundeskongresses

ver.di-Bundeskongress: Besuch der Streikenden des Alpenland-Klinikums
Berlin nach 6 Wochen Streik.           Foto: Karsten Thielker Fortsetzung auf Seite 2

Vom 17. bis 24. September fand
in Leipzig der ver.di-Bundeskongress
statt. Wir dokumentieren hier einige
wichtige Ergebnisse zum Thema Exi-
stenzsicherung:

Mindestlohn:

8,50 Euro als Einstieg

„Die Initiative für einen gesetzli-
chen Mindestlohn wird weiterhin fort-
gesetzt mit einer Höhe von zurzeit
8,50 Euro. Eine jährliche Überprüfung
der Höhe des Mindestlohnes ist zwin-
gend.

Das gilt auch für den schnellen
Anstieg auf 10 Euro. Alle Gliederun-
gen von ver.di werden beauftragt,
dafür zu sorgen, regionale Mindest-
lohn-Bündnisse entweder zu aktivie-

ren oder neu zu gründen.“ So lautet
der Beschluss des ver.di-Bundeskon-
gresses zum Mindestlohn im Wort-
laut. Oder mit den Worten des Vorsit-
zenden Frank Bsirske auf den Punkt
gebracht: ... „beginnend mit 8,50
Euro und dann ziemlich flott anstei-
gend auf 10 Euro in der Stunde.“

Dem Beschluss ging eine leben-
dige und intensiv geführte Debatte
voraus. Die „10-Euro-Befürworter“ ar-
gumentierten u.a., dass mit einem
Mindestlohn von 8,50 Euro im Alter
keine armutsfeste Rente erreicht
werde, die oberhalb der Grundsiche-
rung liege.

Die Befürworter der „8,50 Euro als
Einstieg“ argumentierten u.a., dass
für die Durchsetzung des Mindest-

lohns ein einheitliches Auftreten aller
DGB-Gewerkschaften notwendig sei
und dies zurzeit der 8,50-Euro-Forde-
rung entspreche. Zudem wurde auf
die Auswirkungen auf die Tarifpolitik
verwiesen: ver.di hatte sich – bezo-
gen auf die alte 7,50-Euro-Forderung
– verpflichtet, nur solche Tarifverträ-
ge abzuschließen, die den geforder-
ten Mindestlohn erreichen. Bei einer
„zu hohen“ Mindestlohnforderung
würde sich ver.di der tarifpolitischen
Handlungsfähigkeit berauben, Lohn-
erhöhungen im Niedriglohnbereich
durchzusetzen.

Den „8,50 Euro als Einstieg“
stimmte schließlich eine sehr große
Mehrheit der Delegierten zu.

Hartz IV:

„wenigstens 445 Euro“

Die ver.di-Erwerbslosen waren mit
mehreren Anträgen auf dem Bundes-
kongress präsent. Wichtige Positio-
nen zu Hartz IV, die die Bundeser-
werbslosenkonferenz beschlossen
hatte, fanden bereits im Vorfeld Ein-
gang in einen Antrag des Gewerk-
schaftsrates, der mit großer Mehrheit
vom Kongress beschlossen wurde.
Danach vertritt ver.di u.a. folgende
Positionen:
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Beratungshilfen

verdi-Bundeskongress: Neben inten-
siver inhaltlicher Arbeit gab es auch
eine spaßige Aktion: Auf einen Antrag
der Jugend hin wurden alle ver.di-
Kampf-Enten in die Freiheit entlassen.
            Foto: KAY HERSCHELMANN

Fortsetzung von Seite 1
 „An Stelle von realen Kürzungen

ist in einem ersten Schritt zunächst
eine Erhöhung des Eckregelsatzes
um rund 20 Prozent bzw. 80 Euro auf
wenigstens 445 Euro pro Monat er-
forderlich. Weitere Schritte bzw. Erhö-
hungen müssen folgen.“

„Zur Mindestsicherung gehört
auch eine umfassende gute öffentli-
che Daseinsvorsorge (Bildung, Mobi-
lität, Ver- und Entsorgung, u.a.m.).“

„Einzelne ermittelte Bedarfe müs-
sen in einer Gegenprobe mit dem Wa-
renkorbmodell auf Existenzsicherung
geprüft werden.“

„Die soziale Mindestsicherung
muss differenziert sein und lokal/re-
gional unterschiedliche Wohnkosten,
diverse Mehrbedarfe, weitgehende
Härtefallregelungen und die verschie-
denen besonderen Lebenslagen von
Kindern berücksichtigen – einen ein-
zigen Pauschalbetrag lehnt ver.di
ebenso ab…“

Zum Mindestlohn: „Eine alleinste-
hende Person muss in der Regel mit
ihrem Erwerbseinkommen über die
Runden kommen können, ohne auf
Hartz IV angewiesen zu sein.“

„Die Mindestsicherung der Kinder
muss auf ganz neue Füße gestellt
werden. Als Referenzgruppe für die
Regelbedarfe müssen weit mehr als
die unteren 20 Prozent als Vergleichs-
gruppe altersdifferenziert herangezo-
gen werden, damit Chancengleichheit
annähernd gewährleistet werden
kann und statistisch hinreichende Fall-
zahlen ermittelt werden können.“

„Außerdem ist bei der Grundsiche-
rung der Kinder die Existenzsicherung
der gesamten Familie in Betracht zu
ziehen; keineswegs darf die Mindest-
sicherung der Kinder und Jugendli-
chen isoliert betrachtet werden.“

„Angemessene Mieten müssen
sich nach lokal und regional differen-

verbänden für mehr und bessere Ar-
beit, Mindestlöhne, einen starken
Sozialstaat, belastbare Sozialversiche-
rungen und eine bedarfsdeckende
soziale Mindestsicherung eintreten.“

Ausführliche Informationen zum
Kongress findet Ihr im Netz über
www.verdi.de

zierten Mietspiegeln richten und sich
an den Durchschnittsmieten orientie-
ren.“

„Existenzvernichtende Sanktionen
lehnt ver.di (…) ab.“

„Im Grunde brauchen wir für alle
genügend existenzsichernde und
gute Arbeit, statt einem Zwang zu
Workfare-Maßnahmen, Hungerlöh-
nen und prekärer Arbeit.“

Sozialstaat statt

„Vertafelung“

Auf Anträge der Erwerbslosen hin
beschloss der Kongress zudem u.a.
auch eine scharfe Kritik an der Spar-
politik der Regierung im Rahmen der
letzten Haushaltsberatungen (u.a.
Wegfall des Elterngeldes für viele
Hartz-IV-Bezieher) sowie eine Kritik an
der „Vertafelung“ der Gesellschaft. Im
zuletzt genannten Beschluss heißt es:
„Eine Aushöhlung der Existenzsiche-
rung mit und ohne Arbeit und die Ver-
weisung von arbeitenden und er-
werbslosen Armen auf Almosen aus
Armenspeisungen lehnt ver.di ent-
schieden ab. (…) ver.di wird sich der
geistigen und materiellen „Vertafe-
lung“ der Gesellschaft entgegenstel-
len und gemeinsam mit den Sozial-
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Der Vorstand des Fördervereins beim Jubiläum (v.l.n.r.): Dittgard Happich, Hans-
Hermann Hoffmann, Elke Hannack, Horst Schmitthenner, Werner Ahrens, Wolf-
ram Altekrüger; nicht auf dem Foto: Klaus Bagusat.  Foto: Erich Guttenberger

Der Bundestag hat am 23. Sep-
tember das so genannte „Gesetz zur
Verbesserung der Eingliederungs-
chancen am Arbeitsmarkt“ (Drucksa-
che 17/6277) mit den Stimmen der
Koalitionsfraktionen beschlossen.

Kurzfristig wirksam wird die Strei-
chung des Rechtsanspruchs auf den
Gründungszuschuss nach dem SGB
III für Selbständige sowie die Ver-
schlechterung der Förderkonditionen
der zukünftigen Kann-Leistung.

Das Gesetz steht am 14. Oktober
auf der Tagesordnung im Bundesrat,
ist aber laut Bundesregierung nicht
zustimmungspflichtig. Laut Artikel 53
des Gesetzes soll die Neuregelung
des Gründungszuschusses bereits
am Tag nach der Verkündung, also
Ende Oktober / Anfang November in
Kraft treten.

Von den mittelfristig angestrebten
Einsparungen von über 2 Milliarden
Euro jährlich entfallen gut 60 Prozent
auf die radikalen Kürzungen beim
Gründungszuschuss.

Konkret gilt zukünftig:

 Es gibt keinen Rechtsanspruch
mehr auf den Zuschuss. Dessen Ver-
gabe liegt im Ermessen der Arbeits-
agenturen.

 Der Zeitraum, in dem der Zuschuss
in Höhe des bisherigen Arbeitslosen-
geldes plus 300 Euro für die soziale
Absicherung gezahlt wird, beträgt zu-
künftig sechs statt bisher neun Mo-
nate.

 Den Zuschuss bekommt künftig
nur noch, wer noch mindestens 150
Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld
hat. Bisher reichten 90 Tage.

Die Zahl derer, die den Gründungs-
zuschuss bekommen werden, wird
drastisch sinken. Und wer den Zu-
schuss noch erhält, bekommt künftig
deutlich weniger Geld.

Die Selbstständigenberatung
„mediafon“ von ver.di empfiehlt al-
len, die aktuell eine Existenzgründung
vorbereiten, den Antrag auf den Zu-
schuss möglichst vorzuziehen und
noch vor Inkrafttreten der Neurege-
lung zu stellen.
Mehr Infos unter www.mediafon. net

Kurzfristig vor der Verabschiedung
wurden übrigens noch wesentliche
Änderungen am Gesetz vorgenom-

men (Drucksache 17/7065). So war
zunächst geplant, die Pauschale für
Träger von Ein-Euro-Jobs auf maximal
150 Euro pro Teilnehmer und Monat
abzusenken.

Durch eine Einfügung erhalten die
Träger nun jedoch einen Rechtsan-
spruch auf Erstattung der Kosten
ohne Obergrenze!

Der neu formulierte § 16 d Absatz
8 SGB II lautet: „Auf Antrag werden
die unmittelbar im Zusammenhang
mit der Verrichtung von Arbeiten nach
Absatz 1 erforderlichen Kosten, ein-
schließlich der Kosten, die bei beson-
derem Anleitungsbedarf für das erfor-
derliche Betreuungspersonal entste-
hen, erstattet.“

Selbsterklärtes Ziel der Bundesre-
gierung ist es, mit dem Gesetz die
„Integration in Erwerbsarbeit zu be-
schleunigen“ und die öffentlich geför-
derte Beschäftigung neu zu ordnen.

So soll es dort künftig nur noch
zwei Instrumente geben: Arbeitsge-
legenheiten mit Mehraufwandsent-
schädigung (Ein-Euro-Jobs) und Ar-

beitsverhältnisse durch Zuschüsse
zum Arbeitsentgelt (beide im SGB II).

Entscheidend für die Förderung
sind laut Gesetz „mangelnde Chan-
cen auf Eingliederung in den Arbeits-
markt“.

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
(ABM) werden ganz abgeschafft.

Diese und viele weitere Änderun-
gen treten nächstes Jahr in Kraft, die
meisten zum 1. April 2012.

Wir werden in den nächsten Aus-
gaben des A-Infos über die relevan-
ten Neuregelungen und deren Aus-
wirkungen auf die Beratungspraxis
informieren.

Die Oppositionsparteien kritisier-
ten im Bundestag, dass sich die Re-
form an den Einsparvorgaben des
Bundesfinanzministers orientiere. Die
„schlichte Gleichung“, bei weniger
Arbeitslosen auch weniger Geld für
deren Qualifizierung ausgeben zu
müssen, funktioniere nicht. Denn die
Mehrheit der derzeitigen Erwerbslo-
sen seien jene, die besonderen Un-
terstützungsbedarf hätten.

Bundestag beschließt Sparorgie bei der Arbeitsförderung

25 Jahre Organisation von Erwerbslosen
Am 29. September feierten Aktive aus Erwerbsloseninitiativen und Mit-

glieder in Berlin das 25-Jährige Jubiläum des Fördervereins. In seiner Rede
würdigte der DGB-Vorsitzende Michael Sommer die Erwerbslosenarbeit als
wichtiges gewerkschaftliches Handlungsfeld. Er betonte, dass Erwerbslose
vollwertige Mitglieder und keine „Mitglieder zweiter Klasse“ sind.
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Wie viel Geld ist für was in den Hartz-IV-Sätzen drin?

Erläuterungen: Die nummerierten Positionen entsprechen den Abteilungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Sie erge-
ben in der Summe die Regelbedarfe. Bei den eingerückten Ausgaben handelt es sich um ausgewählte Beispiele aus der EVS. Sie ergeben
somit in der Summe nicht die Regelbedarfe.
Quellen: Die Einzelpositionen des Eckregelbedarfs für Alleinstehende wurden der Begründung zum Regelbedarfsermittlungsgesetz ent-
nommen (RBEG, Drs. 17/34 04, S. 53ff). Die Werte für „Partner“ und „volljährige Kinder“ ergeben sich aus den im Gesetz vorgesehenen
Prozentanteilen von 90 bzw. 80 Prozent (Gesetzesbegründung zu § 8 RBEG, S. 90). Alle Werte wurden gemäß § 7 Abs. 2 RBEG für die
Anpassung zum 1.1.2011 um 0,55 Prozent erhöht.
Die Zusammensetzung der unveränderten Kinder-Regelbedarfe wurden aus der Ausschuss-Drucksache 16(11)286 ermittelt und um die bis
zum 1.1.2011 erfolgten Anpassungen fortgeschrieben.
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Tipp für Minijobber im

Hartz-IV-Bezug:

Ohne Zusatzkosten zu

Rentenansprüchen

Stocken Minijobber im Hartz-IV-Be-
zug die vom Arbeitgeber ohnehin
gezahlten Rentenbeiträge durch ei-
gene Zahlungen auf, dann finanziert
dies letztlich das Jobcenter. Zusatz-
kosten für den Minijobber entste-
hen nicht.
Darauf hat die Zeitschrift „Soziale
Sicherheit plus“ in der August-Aus-
gabe noch einmal aufmerksam ge-
macht.
So geht’s: Minijobber sind grund-
sätzlich von der Pflicht befreit, sich
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu versichern.
Durch eine schriftliche Erklärung
gegenüber dem Arbeitgeber (nach
§ 5 Abs. 2 SGB VI) kann man jedoch
auf die Befreiung verzichten.
Bei einem vollen 400-Euro-Job wer-
den dann monatlich 19,60 Euro (bei
Jobs in Privathaushalten: 59,60
Euro) fällig, die der Arbeitgeber ein-
behält und abführt.
Da der Erwerbstätigen-Freibetrag
bei Hartz IV in Höhe von 160 Euro
bei einem vollen 400-Euro-Job un-
verändert gilt, bleibt das verfügba-
re Einkommen des Minijobbers
gleich.
Es sinkt nur der Lohnteil, den das
Jobcenter ohnehin anrechnet und
einkassiert.
Durch die Rentenbeiträge fällt die
Rente später geringfügig höher aus.
Noch wichtiger: Bestehen noch
Lücken in der Versicherungsbiogra-
fie, kann so ein Anspruch auf eine
Erwerbsminderungsrente erwor-
ben werden.
Dazu muss man in den letzten fünf
Jahren vor der Rente mindestens
drei Jahre in der Rentenversiche-
rung pflichtversichert sein.

Anregungen zur

Erwerbslosenarbeit

Die IG Metall und die KOS haben
gemeinsam eine Broschüre zur Er-
werbslosenarbeit herausgebracht.
Sie enthält Tipps zum Aufbau von
Beratungsangeboten sowie von Er-
werbslosen-Arbeitskreisen. Zudem
werden gute Beispiele aus der Pra-
xis vorgestellt.
Ein Leitgedanke der Broschüre ist,
dass Erwerbslosenarbeit nicht nur
gelebte Solidarität ist, sondern für
die Gewerkschaften auch organisa-
tionspolitisch Sinn macht: Denn Er-
werbslosenarbeit bindet Mitglieder.
Und da ein beachtlicher Teil der Er-
werbslosen wieder Arbeit findet,
wirkt sich Erwerbslosenarbeit mit-
telbar auch positiv auf die Anzahl der
Gewerkschaftsmitglieder in den Be-
trieben aus.
Verwaltungsstellen der IG Metall
können die Broschüre (Produktnum-
mer: 22866-36649) kostenlos über
„Arvato“ bestellen.
Andere Interessierte für eine Ver-
sandkostenpauschale von vier Euro
bei der KOS.

kurz & knapp

Angriff auf die Sozialge-

richtsbarkeit abwehren!

In einer Initiative wollen die Justiz-
minister der Länder Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen die Zu-
sammenlegung der Verwaltungs-
und Sozialgerichtsbarkeit auf die
Tagesordnung der nächsten Justiz-
ministerkonferenz am 9. November
in Berlin bringen.
Die Argumentation – Zuständig-
keitsabgrenzungen entfallen,
schnellerer Verfahrensabschluss,
flexibler Personal- und Sachmittel-
einsatz, angemessene und schnel-
le Reaktion auf unterschiedliche Be-
lastungen der Gerichte – ist vorge-
schoben.
Der Anstieg der Verfahren seit 2005
ist einerseits auf das handwerkliche
Unvermögen des Gesetzgebers bei
der Erarbeitung der Hartz-IV-Rege-
lungen und andererseits auf die in-
neren Struktur- und Organisations-
probleme der Jobcenter zurückzu-
führen.
Der DGB will diesem erneuten po-
litischen Vorstoß vehement entge-
gentreten, um das Vorhaben zu un-
terbinden. Wir bitten Euch um Un-
terstützung – bitte sprecht dieses
Thema in Euren Wirkungskreisen
an, damit die Politik mit der Praxis
konfrontiert wird. Macht Eure Posi-
tion per Mail oder Brief direkt ge-
genüber den drei Justizministerien
deutlich:
Minister Jürgen Martens, Sächsi-
sches Staatsministerium der Justiz
und für Europa, 01095 Dresden:
poststelle@smj.justiz.sachsen.de
Ministerin Angela Kolb, Ministerium
für Justiz und Gleichstellung des
Landes Sachsen-Anhalt, Postfach
37 64, 39012 Magdeburg:
poststelle@mj.sachsen-anhalt.de
Minister Holger Poppenhäger, Thü-
ringer Justizministerium, Werner-
Seelenbinder-Straße 5, 99096 Er-
furt:
Poststelle@TJM.thueringen.de

Zu einem Sozialstaat gehört auch
eine eigenständige Sozialgerichts-
barkeit. Die besondere Spezialisie-
rung der Sozialgerichtsbarkeit ist
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verantwortlich für das hohe Maß an
geklärten Ansprüchen. Hierbei geht
es vielfach um Ansprüche zur Siche-
rung des Lebensunterhalts.
Die Spezialisierung der Richterinnen
und Richter ist unverzichtbar für die
Qualität der Rechtsprechung. Sie
muss erhalten bleiben.
Weitere Infos: http://www.dgb.de/
-/wWG in dem Papier „Argumente
gegen die Zusammenlegung von
Verwaltungs- und Sozialgerichtsbar-
keit.

Bei Geldgeschenken:

30-Euro-Bagatellgrenze

Die Presse berichtete kürzlich, dass
Geldgeschenke der Oma an ein
Kind im Hartz-IV-Bezug nicht ange-
rechnet werden dürfen.
Da dem Amt im verhandelten Fall
Formfehler unterlaufen waren, gibt
es leider keine grundsätzliche Ent-
warnung zu melden.
Wir möchten aber in diesem Zu-
sammenhang auf die „30-Euro-Ba-
gatellgrenze“ für laufende Zuwen-
dungen hinweisen, etwa wenn der
Opa einem leistungsberechtigten
Kind ein monatliches Taschengeld
zahlt.
Geschenke und sonstige Zuwen-
dungen Dritter, die ohne rechtliche
oder sittliche Verpflichtung erbracht
werden, sind laut SGB II unter an-
derem dann anrechnungsfrei, wenn
sie die Lage des Empfängers nur
geringfügig verbessern.
In den neuen Hinweisen der Bun-
desagentur für Arbeit werden nun
30 Euro für diese „Geringfügigkeits-
grenze“ angegeben (unter Kapitel
5.7, Abs. 4).
Diese Geringfügigkeitsgrenze gilt
zusätzlich zur Bagatellgrenze aus
der ALG-II-Verordnung in Höhe von
10 Euro monatlich für weitere Ein-
nahmen (§ 1 Abs. 1 Alg II-V).

Hartz IV Reform

verfassungswidrig?

Zwei Gutachten der Hans-Böckler-
Stiftung kommen zu dem Ergebnis,
dass die im Frühjahr 2011 beschlos-
sene Neuregelung vom Hartz IV

darunter alle Haushalte zu leiden,
auch die Nichtraucher mit über-
durchschnittlichem Nahrungsbe-
darf.
Aufgrund solcher Überlegungen
dürfe der Gesetzgeber nur in be-
grenztem Umfang normativ begrün-
dete Abschläge von den tatsächli-
chen Durchschnittsausgaben vor-
nehmen, schreibt Münder. Insge-
samt betragen die verschiedenen
Abzüge nach Becker aber rund ein
Drittel der statistisch ermittelten
Ausgaben.
So sei nach Ansicht beider Gutach-
ter keine Existenzsicherung mehr
gewährleistet.“ (1)
Auch das von Ursula von der Leyen
(CDU) angepriesene Bildungspaket
kommt in den Studien nicht gut
weg. Bedürftige Kinder würden
nach der Systematik des Gesetzes
nur dort Anspruch auf Bildungs- und
Teilhabeleistungen haben, wo dies
auch angeboten wird. Ob das ver-
fassungsrechtlich konform sei, stell-
ten die Autoren der Gutachten aus-
drücklich in Frage.
DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Buntenbach erklärte, dass der DGB-
Rechtsschutz Klagen betroffener
Gewerkschaftsmitglieder unterstüt-
zen werde.
“Es wäre ein Armutszeugnis, wenn
erst erneut das Bundesverfas-
sungsgericht eingreifen müsste”, so
Buntenbach.
Die vorgelegten Gutachten würden
den DGB in seiner Rechtsauffas-
sung bestärken, dass die Regelbe-
darfe im Hartz IV System sowie in
der Sozialhilfe nach wie vor nicht mit
dem Grundgesetz vereinbar sind.
w w w . b o e c k l e r . d e / i m -

puls_2011_13_4-5.pdf

Soziale Sicherheit, Sonderheft Re-
gelsatzgutachten (Becker, Irene /
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(1) Pressemitteilung der Hans-Böck-
ler-Stiftung vom 05.09.2011

nicht den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts entspricht.
Die Gutachten von Dr. Irene Becker
und Prof. Johannes Münder zeigen,
wie fragwürdig sowohl das metho-
dische Vorgehen der Bundesregie-
rung als auch die beschlossenen Re-
gelungen in verfassungsrechtlicher
Hinsicht sind.
Aus wissenschaftlicher Sicht seien
methodische Fehler bei der Neube-
rechnung der Regelsätze zu erken-
nen. In insgesamt 10 Punkten sind
die neuen Regelbedarfe danach
weiterhin verfassungswidrig.
So u.a. die Nicht-Herausnahme so-
genannter verdeckter Armer aus der
maßgeblichen Referenzgruppe der
Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS), aus deren Verbrauchs-
verhalten die Regelbedarfe abgelei-
tet werden.
Die Bundesregierung habe die An-
hebung des ALG II Regelsatzes um
5 auf 364 Euro klein gerechnet.
„Ein Beispiel: Wenn die Referenz-
haushalte im Schnitt acht Euro im
Monat für Zigaretten ausgeben, be-
deutet das keineswegs, dass in al-
len Haushalten geraucht wird.
Tatsächlich hat ein großer Teil der
Haushalte überhaupt keine Ausga-
ben für Tabakwaren - dafür aber
etwa höhere Ausgaben für Lebens-
mittel als die Gruppe der Raucher.
Wird das Existenzminimum nun mit
Verweis auf die Raucher um acht
Euro niedriger angesetzt, haben


